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Engelbert Schibli

Die Besonderheiten der Giiter-
zusammenlegungen in Berggegenden

1. Einleitung

Die Rationalisierung der Landwirtschaftsbetriebe
durch Arrondierung des zerstiickelten Bodens ist im
schweizerischen Mittelland weit stirker fortgeschrit-
ten als in den Bergtilern. Die relativ konservative
Gebirgsbevilkerung verhilt sich zu jeder Neuerung
zuriickhaltend, so lange sie deren Vorteile nicht aus
eigener Erfahrung kennt. Deshalb sind die Giiter-
zusammenlegungen im schweizerischen Alpengebiet
heute gegeniiber jenen im Flachland um ein bis drei
Jahrzehnte im Riickstand.

Vor der Ausléosung der ausserordentlichen
Meliorationstiitigkeit in den vergangenen Kriegs-
jahren, zur Steigerung der Produktion aus eigenem
Boden und zur Sicherstellung der Lebensmittel-
versorgung unseres Volkes, war die Zusammen-
legungstitigkeit in unseren Berggegenden recht be-
scheiden und schritt nur zaghaft vorwirts. Aus-
schliesslich Teilzusammenlegungen kamen zur Aus-
fiihrung und schon deren Beschlussfassung war nur
miihevoll zu erreichen. Die ganze Gemeindefluren
erfassenden Zusammenlegungen sind im schwei-
zerischen Alpengebiet vor dem letzten Krieg nicht
durchgefiihrt worden. Die Teilzusammenlegungen
konnten nicht dauernd befriedigen, doch machten
sie die Bergbevilkerung mit dieser neuen Idee ver-
traut, und darin liegt ihr Wert.

Die Statistik, welche das Eidg. Meliorationsamt
im Bericht iiber das Meliorationswesen der Schweiz
in den Jahren 1940—1946 zusammengetragen und
publiziert hat, zeigt uns augenfillig, dass die
grossten Gebirgskantone Graubiinden und Wallis
neben dem Kanton Bern mit der Durchfiihrung der
Giiterzusammenlegungen am weitesten im Riick-
stand sind. Zudem ist in diesen beiden Kantonen

die Parzellierung am akzentuiertesten. Sie wird in
gleichem Grad nur noch vom Kanton Tessin er-
reicht.

Die zwingend zusammenlegungsbediirftigen
Bergtiler und die sie flankierenden Berghinge
messen ither 200000 ha oder rund zwei Fiinftel
allen parzellierten Bodens der ganzen Schweiz.
Allein diese grosse Fliachenausdehnung der noch
durchzufiihrenden Gesamtmeliorationen in unseren
Berggebieten rechtfertigt schon ihre Wiirdigung.
Die spezifischen Besonderheiten, die den Giiterzu-
sammenlegungen in Berggebieten anhaften, sind ein
weiterer Grund zu einer kurzen Betrachtung. Wenn
wir nachfolgend die wesentlichsten dieser Besonder-
heiten vor Augen fiihren, setzen wir voraus, dass
die allgemeinen administrativen und technischen
Arbeiten bei der Durchfithrung einer Giiterzusam-
menlegung bekannt seien.

In unsern Ausfiithrungen stiitzen wir uns auf die
im Kanton Graubiinden bisher durchgefiihrten oder
in Ausfithrung begriffenen Giiterzusammenlegungen
und schépfen aus den Erfahrungen, die wir in
unserer Titigkeit dort sammeln konnten. Die Man-
nigfaltigkeit der besonderen Verhiltnisse, denen
man im Kanton der 150 Tiler begegnet, werden
selbst innerhalb der ganzen Schweiz kaum iiber-
boten werden. Unsere Feststellungen diirften des-
halb weitgehend auch Giiltigkeit haben fiir die

Gebirgsgegenden im allgemeinen.

2. Der mehrstufige Bergbauernbetrieb

Die Giiterzusammenlegung ist kein geometri-
sches, sondern ein landwirtschaftlich-betriebswirt-
schaftliches Problem. Dieses kann nur dann er-
folgreich gelost werden, wenn der bearbeitende
Fachmann die beigezogenen Landwirtschafts-
betriebe eingehend studiert, ihre Krankheiten auf-
spiirt und mit ihren graduellen Abstufungen klar
erkennt. Dann kann er, wie der Arzt, seinen Patien-
ten helfen und sie — oft nur durch voriibergehend
schmerzhafte Eingriffe — heilen.
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Um iiber die Besonderheiten der Berggiiter-
zusammenlegung orientieren zu konnen, muss man
zuerst den Bergbauernbetrieb selber bekannt
machen. Der Bergbauernbetrieb erstreckt sich iiber
verschiedene Hohenstufen. Die oberste Grenze des
genutzten Areals kann bis 2000 m hoher liegen als
die untersten Giiter im Tal. Mit der vertikalen ist
auch eine horizontale Ausdehnung verbunden, die
in Extremfillen bis 20 und mehr Kilometer betrigt.

Mit zunehmender Meereshthe nimmt die Pro-
duktionskraft des Bodens ab, und die Vegetations-
dauer wird kiirzer. Das Pflanzenwachstum setzt
jedes Jahr zuerst im Tal ein und steigt sukzessive
hoher. Parallel dazu folgt die Fruchtreife und mit
ihr die Ernte. Die Heuernte kann auch im Bergtal,
wenn es nicht zu hoch liegt, in der gleichen Vege-
tationsperiode einmal wiederholt werden; nur sel-
ten sind aber drei Grasschnitte moglich.

Der Bergbauer folgt mit seiner Saat, soweit
Ackerbau iiberhaupt betrieben werden kann, und
mit seiner Erntearbeit jedes Jahr der aufwachenden
Natur in aufsteigendem und diingt anschliessend
seine Giiter iiber die verschiedenen Hohenstufen im
absteigenden Sinne. Bei zwei Heuernten wiederholt
sich dieser Arbeitsprozess in gleichem Rhythmus.
Die grossen Hohenunterschiede und Distanzen, so-
wie das Fehlen ausreichender Verkehrsanlagen er-
lauben es ihm nicht, wihrend der Erntezeit alles
Heu ins Tal zu bringen. Er lagert es auf ver-
schiedenen Hohenstufen in seine Stille und Bargen
ein. Auch wenn er vielerorts den ganzen Sommer
durch mit der Heuernte beschiftigt ist, vermag er
nur einen Heuvorrat fiir sechs bis hochstens neun
Monate anzulegen. Wihrend der Sommerzeit miis-
sen sich die Tiere im Weidgang auf Gemeinde- oder
Korporationsland selbst verpflegen. Auch diese
nutzen dabei die Weide bei Sommeranfang im auf-
steigenden und gegen Herbst im absteigenden Sinn.
Entsprechend den verschiedenen Wirtschaftsstufen
und Betriebsformen, die immer ihrer Hohenlage
angepasst sind, ist im Kanton Graubiinden der drei-
stufige Bergbauernbetrieb mit Tal-, Maiensiss- und
Alpwirtschaft die Regel.

Im Tal, der untersten Stufe des Betriebes, steht
normalerweise die Jahressiedlung mit Wohnhaus
und einem oder mehreren Stillen. Der private Boden
ist hier am stirksten parzelliert, wird aber am

intensivsten genutzt. Diese Heimgiiter werden, so- .

fern es das Klima und die Hohenlage erlauben, als
Acker bebaut und als regelmiissig gediingte Natur-
wiesen, sogenannte Fettwiesen, genutzt. Die Tal-
wiesen liefern das Heu fiir die Winterfiitterung von
Weihnachten bis April. Dieser Heuvorrat kann
durch die Ernte der hoher gelegenen Magerwiesen
und gar mit Wildheu ergidnzt werden.

In Graubiinden unterstehen die Heimgiiter im

Friihling der gemeinsamen Atzung des Kleinviehs
und im Herbst zudem noch des Grossviehs. Fiir
eine intensive Bewirtschaftung ist diese Gemein-
atzung von Nachteil. Vom Kleinbauer wird sie aber
sehr geschdtzt und kann deshalb nicht leicht ab-
geschafft werden.

Wenn das Heu im Talgut im Friihling auf-
gebraucht ist, zieht der Bauer mit seiner Viehhabe

aufs Maiensiss, der mittleren Betriebsstufe, wo er
eine bescheidene Wohnung und einen oder mehrere
Stille besitzt. Hier fiittert er einen Teil seines
Heues und treibt die Tiere bis zur Alpbestossung
auf den Weidgang, sei es auf dem Maiensiss selbst,
in den anstossenden Allmenden und Wildern oder
auf den unteren Zonen der Alp. Diese Weide- und
Vorweiderechte sind von Gemeinde zu Gemeinde
sehr verschieden. In vielen Fillen lassen sich auch
diese Rechtsverhiltnisse mit der Giiterzusammen-
legung verbessern.

Die Maiensisse sind normalerweise auch parzel-
liert, jedoch nicht derart wie die Heimgiiter.

Die Alpweide auf der obersten Stufe kann,
klimabedingt, nur wihrend den drei Hochsommer-
monaten genutzt werden. Sie umfasst den héchst-
gelegenen, relativ wenig produktiven Boden, der
im Gemeinde-, Genossenschafts- oder Privateigen-
tum sein kann. Seine Ausdehnung ist innerhalb
einer Gemeindemarkung von allen drei Betriebs-
stufen die grosste.

Fehlen die Maiensisse, so ist der Betrieb zwei-
stufig. Solche finden wir z. B. im Churer Rheintal
und in Davos. Liegt das Heimgut in einem Hochtal,
so konnen Tal und Alp so nahe liegen, dass die
Bewirtschaftung einstufig wird, wie z. B. im Hoch-
tal Avers, wo Juf, die hochstgelegene Dauersiedlung
Europas, liegt.

Bedingt durch grosse Hohenunterschiede und
Distanzen hat der Berghauer oft mehrere Maien-
siisse, so dass die Betriebe gar fiinfstufig werden. Bei
solch extremen Verhiltnissen wohnt die Berg-
bauernfamilie nur wihrend drei Monaten im Jahr
vollzihlig beisammen in der Talsiedlung. Neun
Monate des Jahres wandern einzelne Familienglie-
der mit der Viehhabe von Stall zu Stall zur Heu-
ernte und Ausfiitterung, wechseln so bis zwanzigmal
die Futterstitte und betreiben zwangsliufig ein
eigentliches Nomadenleben.

Der grosste Nachteil der mehrstufigen Land-
wirtschaftsbetriebe sind die zahlreichen Gebiude,
deren Unterhaltskosten mit zunehmender Héhen-
lage steigen. Bis zehn Gebidude und Gebidudeanteile
sind an der Tagesordnung; man begegnet aber auch
Betrieben mit 30 Gebduden und Gebidudeanteilen.
Das unproduktive Gebdudekapital ist fir die Berg-

bauern oft eine furchtbar driickende Last.

3. Zweck der Giiterzusammenlegungen in den
Berggegenden

Der Hauptzweck der Giiterzusammenlegungen
im Gebirge ist die Rationalisierung dieser mehr-
stufigen Betriebe. Dieses Ziel kann nur mit starker
Arrondierung erreicht werden.

Zur Reduktion der Betriebskosten, insbesondere
der Aufwendungen fiir den Gebaudeunterhalt, miis-
sen die verschiedenen Zwischenbetriebsstufen mit
den zerstreut stehenden Stillen so weit als irgend-
wie moglich zusammengefasst und die Stallanteile
eliminiert werden.

Im Zusammenlegungsverfahren miissen auch
Wald und Weide ausgeschieden werden. Diese
dringende Aufgabe kann nicht mehr Jahrzehnte
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aufgeschoben werden. Die Lawinenginge des
letzten Winters geben einen eindeutigen Hinweis
auf dieses brennende Problem.

Bei Privatalpen sind auf der obersten Wirt-
schaftsstufe die Einzelbetriebe zu Genossenschafts-
betrieben zusammenzufassen. Es sind dadurch
grosse Betriebskosten-Senkungen erreichbar. Solche
Verbesserungen werden zwar auf grosse Schwierig-
keiten stossen und nur bei sorgfilltiger Vorbereitung
und Aufkldrung durchfithrbar sein.

Mit dem Eigentumsaustausch sind auf allen
Betriebsstufen die Weide- und Vorweiderechte,
Holznutzungsrechte, Laubgewinnungsrechte, Triinke-
rechte usw. zu sanieren.

Mit den Nebenmeliorationen soll das durch Erb-
ginge oft gestorte Gleichgewicht zwischen den ver-
schiedenen Wirtschaftsstufen der Gesamtbetriebe
wieder hergestellt werden. Fehlt es in einer Berg-
gemeinde an Winterfutter, dann muss die Produk-
tion im Tal und auf den Maiensissen gesteigert wer-
den und da, wo es an Sommerweide mangelt, muss
in erster Linie auf der Alp melioriert werden. In
den meisten Bergtilern hat es Weidefliche im
Ueberfluss, so dass im Rahmen einer Giiterzusam-
menlegung in der Regel die Winterfutterbasis ver-
bessert und erweitert werden muss.

All diese vornehmen Bestrebungen kénnen aber
mit einer Teilzusammenlegung nicht erreicht wer-
den, sogar selbst dann nicht, wenn die Arrondierung
eine ganze Betriebsstufe, seien es die Heimgiiter
oder die Maiensisse, erfasst.

Giiterzusammenlegungen, die heute in Graubiin-
den iiber vier Betriebsstufen, die Alpen ausgenom-
men, in Arbeit sind, zeigen, dass die Durchfithrung
solcher weitgreifender Werke miihsam, aber nicht
unmoglich ist. Bei Vorarbeiten fiir neue Zu-
sammenlegungen werden heute bereits auch der
Wald und die Alpen einbezogen und so wird es ins-
kiinftig moglich sein, mit den Zusammenlegungen
im Gebirge die ganzen Landwirtschaftshetriebe zu
erfassen und zu verbessern.

4. Durchfiihrung der Giiterzusammenlegung im
Gebirge

Die Durchfiithrung der Giiterzusammenlegungen
im Gebirge stellt im allgemeinen zusitzliche An-
forderungen an den Fachmann. Der Abschluss eines
gelungenen Werkes muss ihn aber auch doppelt
freuen. =

Wir wollen im Werdegang einer Giiterzusammen-
legung auf die Besonderheiten bei den wichtigsten
Arbeitsprozessen kurz hinweisen.

a) Perimeter

Die erste bedeutungsvolle Aufgabe bei einer
Giiterzusammenlegung ist die Abgrenzung des Bei-
zugsgebietes. Den Wiinschen der Initianten, die
sich noch heute auf Teilgebiete, sei es im Tal oder
auf den Maiensissen, beschrinken wollen, kann da-
bei meistens nicht entsprochen werden. Die Er-
fahrungen haben gezeigt, dass mindestens fiir die
Bearbeitung des generellen Projektes die ganze
Gemeindeflur, also Talzone, Maiensisse, Mager-
wiesen, Wald und Alpen beigezogen werden miissen.
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Ueber die Gemeindegrenzen hinaus miissen noch
jene Zonen erfasst werden, in welche das Privat-
eigentum iibergreift. Beim Beizug der Wilder und
Alpen kann nicht nur Wald und Weide gegenseitig
ausgeschieden werden, es konnen auch Aufforstun-
gen zu Schutzzwecken und Rodungen ausgefiihrt
werden. Auch konnen fiir die Weganlagen, die ja
nicht nur der Bewirtschaftung der privaten Giiter
dienen, der Wald und die Alpen zur Kostentragung
beigezogen werden. Auch zweckdienliche Grenz-
dnderungen zwischen Privatland, Weiden und
Wald lassen sich dadurch verwirklichen. Diese
zwingen sich oft in Anpassung an die neuen Wege
auf.

Bei Einbezug des ganzen Gemeindeareals in das
Zusammenlegungsverfahren kann nach Abschluss
der nachfolgenden Vermessung das Grundbuch
itber die ganze Gemeinde angelegt werden.

b) Generelles Projekt

Die generelle Projektierung verlangt, mehr als
im Flachland, eingehende Studien im Terrain
selbst, ja die ganze Projektierung muss im Gelédnde
geschehen, wenn man sich vor Ueberraschungen
bei der Bauausfithrung schiitzen will.

Im Gebirge gewihrt das zu bearbeitende Terrain
vom Gegenhang aus sehr oft einen schitzbaren Ein-
blick fiir das Studium der grossen Zusammenhinge
der zu erstellenden gemeinsamen Anlagen. Die Ein-
zelheiten miissen dann freilich an Ort und Stelle
studiert werden. Das Resultat socher Studien ist
ein den Terrainverhiltnissen angepasstes Ideal-
projekt. Die weitere Bearbeitung im Bureau wird
dann lediglich die Reinschrift auf ein Zeichen-
papier sein. Fiir die zeichnerische Darstellung des
generellen Projektes werden in den Alpen am vor-
teilhaftesten die photogrammetrischen Aufnahmen
im Maf3stab 1:25000 der neuen Landeskarte bei-
gezogen. Wenn auch die Publikation der Karten-
blitter noch liickenhaft ist, so konnen Kopien oder
Vergrosserungen der photogrammetrischen Auswer-
tungen von der Eidg. Landestopographie bezogen
werden. Bei starker Vergrosserung ist allerdings
noch eine Reinzeichnung mit feinerer Strichstirke
notwendig.

Mit der generellen Projektierung miissen auch
die Eigentumsverhiltnisse soweit abgeklidrt werden,
dass die Gemeindefluren fiir die Durchfiithrung der
Zusammenlegung eventuell in Zonen unterteilt und
zweckmiissig abgegrenzt werden konnen. Diese Ge-
bietsunterteilung wird nur bei sehr grossen Gemein-
den mit verschiedenen Siedlungszentren notwendig
und moglich sein. Bei kleinen und mittleren Ge-
meinden kommen sie nicht in Frage. Im Gegenteil
wird es da, wo das Privateigentum von Gemeinde
zu Gemeinde gegenseitig iiberlappt, notwendig, das
ganze Tal in eine Zusammenlegung einzubeziehen.
Die Beschlussfassung wird dadurch freilich nicht
erleichtert.

¢) Finanzierung

Ein gut fundierter Finanzierungsplan ist fiir die
Inangriffnahme einer grosseren Melioration Vor-
aussetzung. Der Ertrag des Bodens nimmt im all-



gemeinen mit zunehmender Meereshohe ab, wih-
rend die Kosten fiir eine Idealmelioration steigen.
Diese Diskrepanz fiihrt dann, wenn die 6ffentliche
Hand mit ihren Beitrigen nur geringen Ausgleich
schaffen kann, zu Finanzierungsschwierigkeiten, die
unter Umstidnden ein Unternehmen verunmaglichen.
Fast immer wird es notwendig sein, am Idealprojekt
Abstriche zu machen, um die ganze Melioration
wirtschaftlich zu gestalten. Soll das Werk gelingen,
so diirfen die Abstriche nicht so weitgehend sein,
dass eine optimale Arrondierung verunmoglicht
wird. Es ist auch dann noch notwendig, den Bau
der allgemeinen Anlagen iiber eine grossere Zeit-
spanne auszudehnen, um so dem Kleinbauer mehr
Moglichkeit fiir die Mitarbeit am Werk zu ver-
schaffen. Auch in der Ausdehnung der Ausfiih-
rungszeit muss das Optimum gesucht werden. Durch
Reduktion am Idealprojekt und mit der Erstreckung
der Bauzeit lassen sich wirtschaftliche und finan-
zierbare Losungen finden.

d) Beschlussfassung
Nach Art. 703 des ZGB konnen zwei Drittel der

Grundeigentiimer, die zugleich mehr als die Hilfte.

des Bodens besitzen, eine Giiterzusammenlegung
beschliessen. Das setzt also voraus, dass bei der
Beschlussfassung die Eigentiimer und das Flichen-
mass des Bodens bekannt sind. In Gebirgsgegenden
wird man aber nur in den seltensten Fillen die
Grundstiickflichen kennen, da ja noch keine Ver-
messungen vorliegen.

Die Kantone Graubiinden und Tessin haben des-
halb in ihren Meliorationsgesetzen die Beschluss-
fassung durch die Grundeigentiimer ohne Flichen-
mehr erméglicht. Fiir die Gebirgskantone wire
eine entsprechende Fassung im neuen Landwirt-
schaftsgesetz von Vorteil. Selbst die Erhebung der
Grundeigentiimer fiihrt sehr oft zu Schwierigkeiten,
da Grundbiicher oder vollwertiger Ersatz hiefiir
fehlen. Man kennt wohl den Besitzer und Bewirt-
schafter eines Grundstiickes, aber oft nicht den aus-
gewanderten Grundeigentiimer. So kann selbst die
Erhebung aller Grundeigentiimer zu fast uniiber-
windbaren Schwierigkeiten fithren.

Bei Miteigentum wird die Ausscheidung der
Flichenanteile nochmals zu weiteren Komplika-
tionen fiithren. Fiir diese Verhaltnisse hat der Kan-
ton Graubiinden die Beschlussfassung dadurch er-
leichtert, dass Miteigentiimer nur dann stimm-
berechtigt sind, wenn sie nicht bereits als Allein-
eigentiimer auftreten.

e) Vermessung des alten Bestandes

Die Vermessung des alten Bestandes setzt die
Kenntnis aller Grundstiickgrenzen voraus. In Zonen
extensiver Bewirtschaftung sind sie vielfach unauf-
findbar und oft gelingt es erst nach langen Aus-
einandersetzungen, die Anstosser auf eine Grenz-
ziehung zu einigen. Fiir den ausfiihrenden Fach-
mann sind das alles grosse und zeitraubende Er-
schwernisse.

Sind die Grenzlinien einmal festgelegt und ver-
pflockt, dann folgt die Signalisierung fiir die luft-
photogrammetrische Vermessung. Von den Mess-

tischaufnahmen muss bei grossen Terrainneigungen
abgeraten werden. Im Gebirge wird inskiinftig nur
noch die luftphotogrammetrische Vermessung des
alten Bestandes in Frage kommen. Bei diesem Ver-
fahren kénnen mit dem alten Bestand auch Boni-
titsgrenzen ausgewertet und dadurch die Boden-
schitzung und Abgrenzung der Klassenwerte ab-
gekiirzt werden.

Die Flichenrechnung kann im Gebirge selbst-
redend genau gleich wie im Flachland geschehen,
dagegen geniigt bei starker Parzellierung der Ver-
gleich mit dem gesamten Blattinhalt nicht. Es muss
das Auswerteblatt in Massen unterteilt und die Par-
zellensumme mit diesen Massen verglichen und wo
notwendig der Parzelleninhalt ausgeglichen werden.

f) Bonitierung

Die stark differenzierten Bodenwerte stellen an
die Schitzer grosse Anforderungen. Die Unter-
schiede in der Bodenqualitidt zwischen den weit ab-
gelegenen Magerwiesen, die nur alle zwei oder drei
Jahre geerntet werden, bis zum unentbehrlichen
Kartoffeldckerlein in Siedlungsnihe sind derart
gross, dass selbst die Abstufung von 1—100 Rappen
pro Quadratmeter nicht ausreicht, um die Differenz
im Austauschwert richtig zu erfassen.

Bei den grosseren Bodenwerten sind Wert-
abstufungen von zwei zu zwei Rappen, wie es heute
leider iiblich ist, sinnlos. Sie bedingen mehr Boni-
titsklassen und dadurch griossere Verfahrenskosten,
tragen aber weder zur korrekteren Bodenbewer-
tung noch zur Erleichterung der Arrondierung bei.

Bei der Bonitierung sind in Berggegenden mehr
wertbildende Faktoren als im Flachland zu beriick-
sichtigen. Als solche sind u. a. zu nennen Lawinen-,
Steinschlag- und Wildbachgefdhrdung.

Bei sehr starker Parzellierung muss von dem
sonst allgemein iiblichen Bonitierungsverfahren mit
Klassenmustern und Bonitidtsgrenzen abgewichen
werden. Die Anwendung dieses Verfahrens wire zu
zeitraubend.

Bei grosser Parzellendichte im alten Bestand
wird zweckmissigerweise der ganze Wert eines
Grundstiickes geschitzt. Fiir die Berechnung der
neuen Grundstiicke kann dann die Summe der
alten Parzellen gebildet werden.

Auch bei sehr geringen Bodenwerten muss das
Bonitierungsverfahren vereinfacht werden. Mit
gutem Erfolg ist bei abgelegenen Magerwiesen bei
der Parzellenzusammenlegung auf dem Ertragswert
der letzten Jahre basiert worden. Als Werteinheit
wihlte man den Heuertrag in Blachen, der jedem
Eigentiimer bekannt und gegenseitig kontrollierbar
war.
Bei der Schitzung der Gebidude und Gebidude-
anteile stosst man fast regelmissig auf Schwierig-
keiten. Denn weder der Bauwert noch der Verkehrs-
wert sind fiir den Austausch anwendbar. Das ge-
eignetste Verfahren scheint uns folgendes: Bau-
fachménner oder Experten von Brandversicherun-
gen schitzen nach einheitlichen Normen den Bau-
wert. Diese Bauwerte sind im allgemeinen fiir den
Austausch zu hoch. Von Landwirtschaftssachver-
stindigen wird dann je nach Lage, Nachfrage, Ge-
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fihrdung durch Naturgewalten und Miteigentums-
anteilen usw. eine prozentuale Reduktion an-
gebracht. Die so bestimmten Werte diirften sich
fiir den Austausch allgemein am besten bewihren.

h) Neuzuteilung

Die Neuzuteilung ist in Berggegenden besonders
durch die meistens sehr zahlreichen Gebiude und
Gebidudeanteile erschwert. Der Gebidudeaustausch
selber fithrt zu Komplikationen, die bedingt sind
durch die Verschiedenheit der Grosse, des Bau-
zustandes und der Verwendbarkeit der Stille fiir
Gross- oder Kleinvieh. Selbst wenn all diese Schwie-
rigkeiten iiberwunden werden konnen, scheitert
manche gute Losung, da der neue Eigentiimer die
finanziellen Mittel fiir die Gebdudeiibernahme nicht
aufbringen kann. Mit Stallneubauten, an welche
auch alle Beteiligten finanziell beitragen sollten,
und Stallversetzungen kann die Durchfiihrung er-
leichtert werden. Durch Gewidhrung zeitlich be-
schrinkter Nutzungsrechte an Gebduden auf neuen
Parzellen kann eine Erleichterung in der Zuteilung
geschaffen werden. Innerhalb dieser Nutzungsfrist,
die sich auf zehn oder mehr Jahre érstrecken kann,
wird es dem Berechtigten eher moglich sein, auf
eigenem Boden einen Neubau zu finanzieren. Trotz
all den Erschwernissen in der Gebdudeumlegung
muss diese gefordert werden, da so die Anzahl der
Stille und damit die Unterhaltskosten reduziert
werden konnen.

Nebst den Gebéduden erschweren in den Gebirgs-
tilern die sparlichen Méglichkeiten fiir den Acker-
bau die Arrondierung sehr, denn jeder Beteiligte
will auch nach der Zusammenlegung wieder einen
Kartoffelacker haben, auch wenn dieser im alten
Bestand noch so klein war.

Fiir die Begriindung einer nicht zu weitgehen-
den Arrondierung werden vom Bergbauer auf
Zonen, die durch Naturgewalten bedroht sind, auf
grosse Ertragsunterschiede zwischen Sonnen- und
Schattenhingen, nassen und trockenen Gebieten,
Fett- und Magerwiesen usw. hingewiesen. Diese
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Einwendungen konnen mehr oder weniger begriin-
det sein und miissen entsprechend gewiirdigt wer-
den. Aber gerade durch die Bildung grosser Grund-
stiicke lassen sich Neuzuteilungen rittlings solcher
Zonengrenzen anlegen.

Die beschrinkt dinglichen Rechte werden mit
der Neuzuteilung in Berggegenden nur selten voll-
stindig eliminiert werden koénnen. Wenn Dienst-
barkeiten beibehalten oder neu errichtet werden,
dann muss deren Regelung mit der Bearbeitung der
Neuzuteilung geschehen. Diese Wegrechte, Trinke-
rechte usw. miissen im Neuzuteilungsentwurf oder
in einem separaten Plan eingetragen und gleich-
zeitig offentlich aufgelegt werden.

Ganz allgemein hat der Bergbauer, wie der
Landwirt im Mittelland, beim Neuantritt den Ein-
druck, die Arrondierung sei zu intensiv. Er wiinscht
sich aber schon nach einigen Jahren, wenn er die
Erleichterung in der Bewirtschaftung kennen ge-
lernt hat, eine noch weitergehende Zusammen-
legung.

5. Schlussfolgerungen

Die Giiterzusammenlegungen gehoren zu den
wichtigsten Massnahmen zur Verbesserung der
Existenzgrundlage der Bergbauern. Sie bringen ihm
Mut und neuen Auftrieb bei der schweren Arbeit
und kargen Existenz. Sie wecken beim jungen
Mann, der vielleicht schon ans Auswandern dachte,
wieder Interesse fiir die Landwirtschaft, Freude zur
Scholle und Ansporn im Beruf. Méoge deshalb jeder
an seiner Stelle, so weit es in seinen Kriften liegt,
im Interesse der Erhaltung eines zihen und gesun-
den Volkes fiir die Forderung der Berggiiter-
zusammenlegungen beitragen.

Nach der Arrondierung der Bergbetriebe kann
auch der karge Boden in unseren Alpen, bis zu den
Zinnen unseres Schweizerhauses, bis zu den Felsen
und bis zum ewigen Schnee zur Erndhrung des Vol-
kes genutzt werden, und dann wird der Bergbauer
auch existieren kénnen.



	Die Besonderheiten der Güterzusammenlegungen in Berggegenden

